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Informationen zu Pokalkämpfen im swhv 

 Pokalkämpfe sind termingeschützte Veranstaltungen, die vorrangig Teilnehmer in 
einzelnen Sparten haben. Komplette Prüfungen sind möglich. 

 Voraussetzung für einen Start in einer Sparte (Fpr, Upr, Spr) ist, dass der vorgeführte 
Hund eine bestandene BH-Prüfung (BH/VT des VDH) in einer Leistungsurkunde 
nachweisen kann. 

 Für jedes Team ist das grüne Meldeblatt auszufüllen und mit dem Prüfungssammel-
blatt vom amtierenden Leistungsrichter in die swhv-Geschäftsstelle zu schicken. 
Idealerweise melden sich die Hundeführer mit diesem grünen Meldeblatt zum 
Pokalkampf an. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Hundeführer die Richtigkeit der 
Daten im Meldeblatt. 

 Ein Eintrag in die Leistungsurkunde erfolgt nicht. 

 BH-Prüfungen ohne Verkehrsteil werden nicht durchgeführt.  
Anstatt dieser wird die BGH1-Prüfung angeboten. Diese werden in die LU 
eingetragen und ein grünes Meldeblatt wird ausgefüllt.  
BGH zählt eine Einheit. 

 Ein Leistungsrichter darf pro Tag maximal 36 Einheiten abnehmen. Jede Sparte zählt 
1 Einheit. 

 Werden am Pokalkampf komplette Prüfungen abgelegt, dann gelten 
selbstverständlich die normalen Bestimmungen für die Prüfungsunterlagen. 


